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Lies mal, mein Bundesland steht unter meinem Namen und Avatar. 
Davon ab, bei uns sind wir beim Land angestellt und können als Beamte natürlich jederzeit
auch versetzt werden, keine, weder GL noch Sopäd hat einen Vertrag mit einer Schule. Dass
natürlich die meisten recht fest zu einem "Dienstort" gehören und da jedes Jahr wieder
auftauchen, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Wenn mehr Stunden gebraucht werden oder
jemand geht, kommt jemand neues und wenn uns Sopädstunden gestrichen werden sollten,
muss eine unserer beiden Sopäd wohl gehen. Wenn dein AG der Staat ist, dann kannst du doch
an jeder staatlichen Schule eingesetzt werden, oder?
Also, hier ist das so. Wobei natürlich auch Kollegen nur an einer FöS sind oder nur im
Gemeinsamen Lernen oder beides ...
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